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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1993

Norm

ABGB §1330 Abs2 BI

ABGB §1330 Abs2 BII

Rechtssatz

Unter diese Bestimmung fällt jede Gefährdung wirtschaftlich bedeutsamer Beziehungen oder Verhältnisse. Zur

Schädigung geeignet sind auch solche Behauptungen die sich nicht unmittelbar mit der Wirtschaftslage des

Betro3enen befassen; eine Gefährdung, die auch nur mittelbar wirtschaftliche Nachteile zur Folge haben kann, reicht

für den Tatbestand des § 1330 Abs 2 ABGB hin (hier: Politiker zahle "Schweigegeld").
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